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Ersatzneubau Kindergarten St. Maria; hier: Abschluss einer Bauverein-
barung zwischen der Kath. Pfarrkirchenstiftung "Mariä Himmelfahrt" 
Weißenhorn und der Stadt Weißenhorn      
 

 
Anlage/n: Baukostenvereinbarung mit Baukostensimulation (Anlage 1) 

Sitzungsvorlage Grundsatzbeschluss vom 25.03.2019 (Anlage 2) 
vorläufiger Finanzierungsplan (Anlage 3) 
 

 
Sachbericht: 
 
Im Anschluss an den vom Stadtrat am 25.03.2019 gefassten Grundsatzbeschluss 
(Anlage 2) zum Ersatzneubau des Kindergartens St. Maria soll nun der Abschluss 
der erforderlichen Bauvereinbarung zwischen der Kath. Pfarrkirchenstiftung „Ma-
riä Himmelfahrt, Weißenhorn und der Stadt Weißenhorn folgen. 
Damit das Projekt seitens der Kirchenstiftung weiterverfolgt werden kann, ist es 
erforderlich, dass der Stadtrat der Bauvereinbarung zustimmt. 
Gegenstand der Bauvereinbarung (Anlage 1) ist im Wesentlichen die Ausübung 
der Bauherrschaft (§ 1 und § 4), die Aufteilung der Baukosten und der Finanzie-
rung (§ 2), die Baudurchführung (§ 3), die Sicherung der Zuwendung (§ 5) sowie 
Betrieb und Betriebskosten der Kindertagesstätte (§ 6). 
Die mit der Baukostenvereinbarung vorgelegte Baukostensimulation der Diözese 
(vertreten durch das KiTA-Zentrum St.Simpert) geht derzeit von geschätzten 
Baukosten von rd. 2.500.000,00 Euro für die Baumaßnahme aus. 
Die Kath.Pfarrkirchstiftung St. Maria übernimmt von den Gesamtbaukosten 
150.000,00 Euro, wobei es sich bei diesem Betrag um einen Festbetrag handelt 
selbst wenn die Baukosten steigen sollten. Die Stadt trägt die verbleibenden Kos-
ten in Höhe von vorläufig rd. 2.350.000,00 Euro. Entsprechend dem beigefügten 
Finanzierungsplan ist für die Maßnahme derzeit von einer staatlichen Förderung 
in Höhe von 1.012.000,00 Euro auszugehen. Nach Abzug der staatlichen Förde-
rung und des Zuschusses der Kirchenstiftung würde der Eigenanteil der Stadt auf 
Basis der Baukostensimulation bei rd. 1.278.000,00 Euro liegen. 
Die erforderlichen Haushaltsmittel sind im Haushaltsjahr 2021 und in der Finanz-
planung 2022 ff. bereitzustellen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat ermächtigt den 1. Bürgermeister zum Abschluss der in der Anlage 1 
beigefügten Bauvereinbarung zwischen der Kath. Pfarrkirchenstiftung „Mariä 
Himmelfahrt“, Weißenhorn und der Stadt Weißenhorn betreffend den Ersatzneu-
bau des Kindergartens St. Maria, Johannes-Brahms-Straße 2 in Weißenhorn. 
Die erforderlichen Haushaltsmittel werden im Haushaltsjahr 2021 und in der Fi-
nanzplanung 2022 ff. bereitgestellt. 
 
 
 



   
   
   
Konrad  Dr. Wolfgang Fendt  
Stadtkämmerer  1. Bürgermeister 
 
 
Verwaltungsinterne Vermerke:  
Information und Beteiligung der Fachbereiche 

 Fachbereich 1 
            
 

 Fachbereich 2 
            
 

 Fachbereich 3 
            
 

 Fachbereich 4 
            
 

Sitzungsvorlagen mit möglicher finanzieller Auswirkung 
Für den betroffenen TOP sind  

 keine Haushaltsmittel erforderlich 
 Haushaltsmittel erforderlich (-> Gegenzeichnung der Finanzverwaltung  

erforderlich) 
  und unter der Haushaltsstelle       eingestellt  und noch keine Haushaltsmittel eingestellt  
 
Gegenzeichnung der Finanzverwaltung:  
Bekanntgabe von NÖ-TOP´s:  

 Bekanntgabe des Beschlusses sobald Gründe für die 
Geheimhaltung weggefallen sind (Art. 52 Abs. 3 GO).  

 Personalangelegenheit keine  
Bekanntgabe. 

 
 
















